
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/12/1 6Ob547/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1983

Norm

ABGB §1151 VIII

DHG §2

Rechtssatz

Selbst wenn man im Sinne der Ausführungen von Kerschner der Bestimmung des § 2 DHG einen erweiterten

Dienstgeberbegri6 zu Grunde legen wollte, müßte für die Anwendung dieser Bestimmung die Voraussetzung der

organisatorischen Eingliederung in den Betrieb des Beschäftigers, Weisungsrecht und Betriebsrisiko auf Seite des

Beschäftigers vorliegen.
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